
Nach Beendigung unserer Arbeiten verlangt
der Architekt gemäß Brandschutzgutachten
das Auswechseln der Leitungen gegen halo-
genfreie Leitungen. Ansonsten würde die
Brandlast erhöht werden. 
Vom Projektsteuerer wird das Kapseln der
gesamten Leitungstrasse gemäß VDE 0100
in I 90 gefordert, weil die Brandlast mit 
> 7 kWh/m2 eingeschätzt wird, bzw. in I 30
bei < 7 kWh/m2. Angeblich würde unsere Ka-
beltrasse im Markt Fluchtwege kreuzen.
1.Welche Norm verlangt die Verwendung

halogenfreier Leitungen? Gibt es andere
Vorschriften darüber?

2. In welcher Norm wird das Kapseln der Lei-
tungstrassen in I 90 bzw. I 30 vorgeschrie-
ben?

! Verwendung halogenfreier Leitungen?
Vorrangig gelten die Forderungen der Bau-

genehmigung. In der Regel wird hierin das
Brandschutzgutachten – wenn es denn ein sol-
ches gibt – zum Bestandteil des Bauscheins
erklärt. Sie müssen also unbedingt den Inhalt
der Baugenehmigung kennen und beachten,
also auch die eventuelle Verwendung halogen-
freier Leitungen. Befreiungen von Maßgaben
der Baugenehmigung kann nur deren Unter-
zeichner erteilen.
Halogenfreie Leitungen werden an keiner
Stelle der VDE 0100 zwingend verlangt. Nach
Abschnitt 482.1.4 der DIN VDE 0100-482 [1]
werden sie in feuergefährdeten Betriebsstät-
ten jedoch empfohlen, wenn das Risiko der
Flammenausbreitung hoch ist, z. B. in langen
senkrechten Kanälen.
In DIN VDE 0100-520:1996-01 [2] finden Sie
unter Abschnitt 527 „Auswahl und Einrichtun-
gen zur Begrenzung von Bränden“ auch nach-
stehende Ausführungen:
• „Kabel- und Leitungssysteme (-anlagen)

müssen so errichtet werden, dass die allge-
meine Gebäudebetriebs- und Feuersicher-
heit nicht verringert werden.

• Kabel und Leitungen, die IEC 332-1 entspre-
chen, und andere Erzeugnisse mit der not-
wendigen Flammwidrigkeit nach IEC 614 ...
dürfen ohne besondere Maßnahmen verlegt
werden.

ANMERKUNG: Bei Anlagen, in denen eine
erhöhte Brandgefahr zu erwarten ist, können
Kabel und Leitungen erforderlich sein, die IEC
332-2 entsprechen.“
PVC-Kabel und -leitungen entsprechen der 
o. g. IEC 332-1. Das ist nachzulesen im Har-
monisierungsdokument HD 405.1 (DIN VDE
0472-804).
Die Verwendung halogenfreier Leitungen hat
jedoch noch einen anderen Haken: 
Wie z. B. dem Beiblatt 1 zu DIN VDE 0108-
1:1989-10 [3] zu entnehmen ist, haben halo-
genfreie Leitungen in vielen Fällen weitaus
höhere Heizwerte als halogenhaltige (z. B. hat
halogenhaltiges NYM 4 x 1,5 mm2 einen Heiz-
wert von 0,53 kWh/m, halogenfreies 
NHXHX 4 x 1,5 mm2 dagegen 0,89 kWh/m).
Mit dem geforderten Auswechseln der halo-
genhaltigen Leitungen gegen halogenfreie
würden Sie möglicherweise die Brandlast fast
verdoppeln statt sie zu reduzieren.

Leitungstrassen in I 90 bzw. I 30? In VDE
0100 ist kein Hinweis auf Kapselungen in I 90
oder I 30 enthalten.
Nach Ihrer Schilderung befindet sich die bean-
standete Installation im Unterdeckenbereich
eines Rettungsweges. Die geforderte Kapse-
lung der Leitungen in I 90 bzw. I 30 rührt offen-
bar aus der RbALei [4], die jedoch schon seit
einigen Jahren durch die MLAR [5] ersetzt wor-
den ist. 
Allerdings war es noch nie üblich, in horizonta-
len Rettungswegen die Leitungen bei einer
Brandlast > 7 kWh/m2 gegenüber dem Ret-
tungsweg in I 90 zu kapseln, sondern lediglich
in I 30; bei Brandlasten ≤ 7 kWh/m2 war nur
eine Kapselung mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen verlangt, z. B. in Metallkanälen oder
über Gipskartondecke.
Nach [5] werden Brandlasten überhaupt nicht
mehr zur Auswahl der Leitungskapselung
gegenüber dem Rettungsweg herangezogen.
Statt dessen sind in notwendigen Fluren die
Leitungen in F 30 zu kapseln, also z. B. in I-30-
Kanälen oder über F-30-Unterdecken. In not-
wendigen Fluren geringer Nutzung genügt die
nichtbrennbare Kapselung oder das Verlegen
über nichtbrennbaren Unterdecken.
Da gemäß [5] die Unterdecken in notwendigen
Fluren in F 30 ausgeführt und für beiderseiti-
gen Brandangriff geeignet sein müssen,
wären Ihre Leitungen bei der jetzigen Ver-
legung und unabhängig von der Brandlast aus-
reichend gegenüber dem Rettungsweg abge-
trennt.
Es wäre noch zu klären, ob es sich bei dem
Rettungsweg überhaupt um einen solchen
handelt. Sie hatten erwähnt, dass sich die Lei-
tungsanlage in einer Anlieferzone (Lager?) und
teilweise im Marktbereich befindet. In den Ret-
tungswegen von Märkten (die Hauptgänge)
oder auch von Großgaragen (die Gehwege und
Fahrgassen) sind nicht derartige Verhältnisse
fluchttunnelartiger Rettungswege anzutreffen
wie in notwendigen Fluren und Treppenräu-
men, aus denen ein Ausweichen für gefährde-

te Personen nicht möglich ist. Daher sollte mit
der Baubehörde abgeklärt werden, wie  Brand-
lasten in diesen Rettungswegen zu behandeln
sind.
Erfahrungsgemäß stimmen die Behörden in
diesen Fällen einer ungeschützten Leitungs-
verlegung zu.
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Leitungsverlegung
im Fußboden 

? Bei der Elektroinstallation in Wohnungen
haben wir, um Schlitzarbeiten einzuspa-

ren, die Leitungen der Steckdosenbrücken
nicht horizontal innerhalb der unteren Installa-
tionszone (30 cm) von Steckdose zu Steck-
dose verlegt. Unsere Installation erfolgt von
der Steckdose senkrecht nach unten auf den
Fußboden, dann über den Fußboden bis unter-
halb der nächsten Steckdose und wieder
senkrecht nach oben in die Steckdose. Bei
den nachfolgenden hintereinander liegenden
Steckdosen wurde genauso verfahren.
• Ist diese Form der Installationsart erlaubt?
• Muss die Leitung (NYM-J 3 x 1,5 mm2) auf

dem Rohfußboden zwischen Beton und der
Dämmung des Estrichs (Styropor) zusätz-
lich mechanisch durch ein entsprechendes
Rohr geschützt werden?

! Normenvorgaben. Das Verlegen von Lei-
tungen auf dem Rohfußboden ist eine

zulässige und durchaus übliche Methode, die
ganz allgemein der Unterflurinstallation zuzu-
ordnen ist. Es ist aber zu beachten, dass bei
der Installation in Wohnungen DIN 18 015 als
spezielle Norm des Bauwesens berücksichtigt
werden muss. Sie besteht aus drei Teilen
[1][2][3] und sieht diese Ausführung nicht vor.
Nach [3] müssen Sie die Leitungen in der
unteren horizontalen Installationszone in der
Wand anordnen, was Sie ja gerade vermeiden
wollen. Da es sich bei dieser Norm nicht um
eine Sicherheitsnorm für elektrische Anlagen
handelt, können Sie hiervon ohne Beeinträch-
tigung der Elektrosicherheit abweichen, wenn
Ihr Auftraggeber nicht auf Einhaltung der Fest-
legungen in [3] besteht. Um unliebsamen
Streitereien aus dem Weg zu gehen, sollten
Sie vor einer Ausführung die Zustimmung des
Auftraggebers einholen.
Mechanischer Schutz. Maßgebende Sicher-
heitsnorm für die Errichtung von Kabel- und
Leitungssystemen ist DIN VDE 0100-520 [4].
Das Verlegen von Mantelleitungen NYM auf
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NORMENAUSZÜGE
Auszüge aus DIN-VDE-Normen sind für
die angemeldete limitierte Auflage
wiedergegeben mit Genehmigung
042.002 des DIN und des VDE. Für
weitere Wiedergaben oder Auflagen ist
eine gesonderte Genehmigung erforder-
lich.
Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neu-
esten Ausgabedatum, die bei der VDE
VERLAG GMBH, Bismarkstr. 33, 10625
Berlin und der Beuth Verlag GmbH, Burg-
grafenstr. 6, 10787 Berlin erhältlich sind.



der Rohdecke steht dazu nicht im Wider-
spruch. Dieser Leitungstyp kann sowohl im als
auch ohne Rohr auf der Rohdecke erfolgen.
Gemäß [4], Abschnitt 522.6.1, muss das Ver-
legen so vorgenommen werden, dass der 
„Schaden, der durch mechanische Beanspru-
chung (z. B. durch Schlag, Eindringen oder
Druck), während der Errichtung, Nutzung und
Instandhaltung verursacht wird, auf ein Mini-
mum reduziert wird“. 
Da solche Schäden immer eintreten können
und in nicht wenigen Fällen auch entstanden
sind und deren Beseitigung mit erheblichen
Aufwendungen vor allem für Bauarbeiten ver-
bunden sein kann, ist das Verlegen in Installa-
tionsrohren mit mittlerer Druck- und Schlagbe-
anspruchung (jeweils Klasse 3 nach DIN 5086
Teil 1) zu empfehlen [5]. Außerdem ist zu emp-
fehlen, den Leitungsweg im Fußboden in den
Installationsplan einzutragen und diesen der
Übergabedokumentation beizufügen.
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Aufteilung von PEN- 
in PE- und Neutralleiter

? Bei dem im Bild ➊ dargestellten Vertei-
ler gab es im Kreise der Fachkollegen

eine Diskusssion zu folgenden Fragen:
1. Ist diese Art des Anschlusses von PEN-,

PE- und Neutralleiter ein Verstoß gegen
die Vorgabe, dass nach der Aufteilung des
PEN-Leiters in PE- und Neutralleiter eine
Wiederzusammenführung von Neutralleiter
und PE-Leiter nicht mehr erfolgen darf?

2.Darf von einer PE-Schiene kein PEN-Leiter
abgehen?

! Zur ersten Frage. Diese Gestaltung
eines Verteilers wird in vielen nur teil-

weise modernisierten Anlagen zu finden
sein. Das scheinbare Problem lässt sich
jedoch leicht lösen. Ihre im Verteiler darge-
stellte PE-Schiene ist eigentlich eine PEN-
Schiene. Sie muss von Ihnen natürlich auch
so benannt und dementsprechend gekenn-
zeichnet werden. Von dieser PEN-Schiene ge-
hen die von den nicht modernisierten Anla-
genteilen/Stromkreisen (TN-C-Systeme) be-
nötigten PEN-Leiter ab. Dagegen ist nichts
einzuwenden.
Für die modernisierten Anlagenteile/Strom-
kreise (TN-S-System) gehen 
• jeweils ein Neutralleiter (zunächst sind alle

Neutralleiter konzentriert in der Brücke zur
Neutralleiterschiene) und 

• die PE-Leiter dieser Stromkreise 
ab. Damit wird je Stromkreis die Aufteilung
des PEN- in PE- und Neutralleiter vollzogen.
Etwas umständlich und unübersichtlich, tech-
nisch aber nicht zu beanstanden. Die Gestal-
tung des Verteilers ist somit nicht gerade
schön, aber durchaus kein Verstoß gegen die
oben genannte Normenvorgabe. 
Sie sollten auf geignete Weise im Verteiler dar-
auf anbringen, dass von ihm Stromkreise mit
dem TN-S-System und auch solche mit dem
TN-C-System versorgt werden. Dann ist jede
Elektrofachkraft, die nach Ihnen dort arbeiten
wird, sofort im Bilde.

Zur zweiten Frage. Natürlich darf vom einem
PE-Leiter kein PEN-Leiter abgehen. Dies hät-
te zur Folge, dass die Betriebsströme des be-
treffenden TN-C-Stromkreises über den PE-
Leiter der Anlage fließen. In dem von Ihnen
dargestellten Fall gehen die PEN-Leiter des
TN-C-Stromkreises aber nicht von einer PE-
Schiene, sondern – wie wir festgestellt
haben – von der PEN-Schiene ab. Somit hat
alles seine Richtigkeit.
Mir ist ein Fall bekannt, in dem der Verteiler
so ausgeführt wurde, wie es im Bild ➋ dar-
gestellt ist, um auch optisch eine klare Tren-
nung zwischen PEN- und PE-Schiene zu errei-
chen. Technisch gesehen ergibt sich bezüg-
lich der Aufteilung des PEN-Leiters in PE-
Leiter und Neutralleiter allerdings keine 
andere Situation als im Bild ➊. K. Bödeker

Prüffristen für Anlagen
in privaten Bereichen

? Gefordert wird vom Vorstand eines
Kleingartenvereins (KGV), für die elek-

trischen Anlagen in den Lauben alle vier Jah-
re eine Wiederholungsprüfung durchzuführen
(Begründung: Forderung des Gesetzgebers).
Nach BGV A2 (früher VBG 4) trifft dieses zu,
leider jedoch nicht für den privaten Bereich,
oder sind aktuelle Prüfintervalle für den priva-
ten Bereich schon erarbeitet und festgelegt? 

! Eine Prüfung von elektrischen Anlagen –
wie im Übrigen auch jeder anderen techni-

schen Einrichtung – ist grundsätzlich erforder-
lich, unabhängig davon, ob diese nun gewerb-
lich oder privat genutzt werden.
Für gewerbliche Betriebe haben die BGen als
Richtwert für die Wiederholungsprüfungen
elektrischer Anlagen u. a. vier Jahre festge-
schrieben. Dieser Zeitraum kann auch einen
Maßstab beim Beurteilen der Prüffristen im
privaten Bereich bilden. Dies umso eher, als
die Anlagen in einer Laubenkolonie einer er-
höhten Beanspruchung ausgesetzt sein dürf-
ten – bedingt durch den Feuchtigkeitseinfluss
und vielleicht auch gelegentliche Improvisatio-
nen der Nutzer. Hier ist beim Beurteilen des
Einzelfalls die Ansicht der Elektrofachkraft
maßgebend. Im Übrigen ist das Verhältnis
zwischen dem Pächter eines Kleingartens
und dem Verpächter mit der Situation zu ver-
gleichen, die zwischen dem Mieter und dem
Vermieter einer Wohnung besteht.
Über die Verpflichtung des Haus-/Wohnungs-
eigentümers oder Mieters zur Prüfung elektri-
scher Anlagen bzw. auch elektrischer Be-
triebsmittel, die ausschließlich der privaten
Nutzung dienen, wird immer wieder diskutiert.
Die Vermieter weigern sich, eine solche Prü-
fung durchführen zu lassen. Als Argument
dient in sehr vielen Fällen der Hinweis, dass
als Betreiber der einzelne Mieter anzusehen
ist. Die Mieter andererseits weisen darauf hin,
dass sie vom Vermieter eine Einheit angemie-
tet haben, für deren Instandhaltung, sofern
keine anderen vertraglichen Absprachen be-
stehen, ausschließlich der Vermieter zustän-
dig ist.

Gesetzliche Regelungen
Grundgesetz. Artikel 13 (Unverletzlichkeit der
Wohnung) enthält folgende Regelungen:
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den

Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch
die in den Gesetzen vorgesehenen ande-
ren Organe angeordnet und nur in der dort
vorgeschriebenen Form durchgeführt wer-
den.

(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im
Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Ge-
fahr oder einer Lebensgefahr für einzelne
Personen, aufgrund eines Gesetzes auch
zur Verhütung dringender Gefahren für die
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➊ Verteiler, durch den sowohl Strom-
kreise mit dem TN-C- als auch TN-S-
System versorgt werden

➋ Eine andere Variante des im Bild 1
dargestellten Verteilers mit einer 
optisch klareren Trennung zwischen
PEN- und PE-Schiene


